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K
ünstliche Intelligenz (KI)
verspricht im Personalmana-
gement mehr Tempo, besse-

re Auswahl und effizientere Prozes-
se. Arbeitsrechtlich ist ihr Einsatz
allerdings alles andere als ein
Selbstläufer: Gerade beim Einsatz
von KI-Tools und Systemen bei Re-
cruiting, Beförderung, Kündigung
oder bei der Mitarbeiterkontrolle
lauern für Arbeitgeber erhebliche
Risiken. Generell gilt daher: Wer KI
im Human-Resources-(HR)-Bereich
einsetzt, muss aus arbeitsrechtli-
cher Sicht mehrere Regelungsebe-
nen zugleich im Blick behalten.

Hochrisiko-Systeme

KI-Systeme, die im Personalmana-
gement etwa bei Einstellungen,
Beförderungen oder Kündigungen
eingesetzt werden, gelten auf euro-
parechtlicher Ebene in aller Regel
als Hochrisiko-KI-Systeme. Ur-
sprünglich war hierzu vorgesehen,
dass die Regelungen der KI-Verord-
nung zu Hochrisiko-KI-Systemen
bereits ab 2. August 2026 gelten
sollten, und damit Arbeitgeber
beim Einsatz im Personalmanage-
ment ab dann auch bereits zusätzli-
che technische und organisatori-
sche Pflichten treffen würden.
Medienberichten zufolge haben
sich die EU-Mitgliedstaaten aller-
dings im März 2026 informell da-
rauf verständigt, die Anwendbar-
keit dieser strengen Vorgaben um 16
Monate auf den 2. Dezember 2027
nach hinten zu verschieben. Eine
formelle gesetzliche Umsetzung
auf EU-Ebene ist zwar derzeit noch
ausständig, aber zeitnah zu erwar-
ten.

Verbote und Pflichten

Das bedeutet allerdings keines-
wegs, dass es bis dahin keine recht-
lichen Vorgaben für den Einsatz
von KI im HR-Bereich gibt. Zwar
verschafft die Fristverlängerung
Arbeitgebern eine Atempause, sie
darf aber nicht mit einem rechts-

freien Raum verwechselt werden.
Bestimmte Praktiken, wie etwa die
Emotionserkennung am Arbeits-
platz, sind, von engen Ausnahmen
abgesehen, auf europarechtlicher
Ebene nämlich bereits seit 2. Febru-
ar 2025 verboten. Zudem sind Ar-
beitgeber mittlerweile seit Februar
2025 durch die KI-Verordnung ver-
pflichtet, bei all jenen Arbeitneh-
mern, die Programme mit KI-Featu-
res bedienen, eine ausreichende
KI-Kompetenz sicherzustellen
(Schulungspflicht, Anm.). Arbeitge-
ber sollten daher bereits jetzt klare

interne Zuständigkeiten schaffen,
wie etwa die Bestellung eines KI-
Beauftragten, Schulungsmaßnah-
men regelmäßig durchführen be-
ziehungsweise nachvollziehbar do-
kumentieren und den konkreten
Einsatz von KI-Systemen im Unter-
nehmen strukturiert erfassen.

Mitbestimmung und Rechte

Ungeachtet der europarechtlichen
Regelungen der KI-Verordnung und
der höchst relevanten, hier aber
nicht im Detail behandelten, Be-
stimmungen der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO), sind
aus arbeitsrechtlicher Sicht zusätz-
lich und bereits jetzt eine Vielzahl
an innerstaatlichen Regelungen
beim KI-Einsatz im Be-
trieb zu beachten: Setzt
ein Unternehmen näm-
lich KI-Tools und Lö-
sungen bewusst als
neues Arbeitsmittel, als
neue Arbeitsmethode
oder zu Kontrollzwe-
cken gegenüber der Be-
legschaft ein, und/oder
verarbeitet das KI-Sys-
tem personenbezogene
Daten, greifen in der Regel zahlrei-
che Mitbestimmungs- und Infor-
mationsrechte des Betriebsrats. Der
Einsatz solcher Systeme ist daher
arbeitsrechtlich regelmäßig nicht
bloß eine technische oder organisa-
torische Frage, sondern bedarf viel-
fach auch einer rechtlich sauberen
Einbindung der Belegschaftsver-
tretung.

Vorsicht bei Kündigungen

Heikel kann es überdies werden,
wenn es um Einstellungen, Beför-
derungen oder Kündigungen unter
Einsatz von KI kommt: Wer hier
nämlich auf die Vorarbeit der KI
vertraut, darf deren Vorschläge
nicht unkritisch abnicken. Viel-
mehr müssen Arbeitgeber den je-
weiligen Einzelfall weiterhin eigen-
ständig und tatsächlich würdigen,
da ansonsten die Schwelle zur un-
zulässigen automatisierten Ent-
scheidung rasch überschritten wer-
den könnte. Auch muss der

Entscheidungsmechanismus der KI
stets derart aufgebaut sein, dass das
Ergebnis einem Betroffenen ver-
ständlich erklärt werden kann. 

Da die Entscheidungsfindung
eines KI-Systems aber für einen Ar-
beitgeber in aller Regel nur sehr
schwer bis gar nicht erklärbar sein
wird (Stichwort: „Blackbox“,
Anm.), wird ein Arbeitgeber dieser
Erklärungspflicht wohl nur in den
allerseltensten Fällen nachkom-
men können.

Risiken und Beweisnot

Auch aus gleichbehandlungsrecht-
lichen Gründen ist ein nachvoll-
ziehbarer Entscheidungsmechanis-
mus relevant, weil die maschinelle

Intelligenz im Rah-
men von Personal-
maßnahmen keines-
wegs so objektiv
sein muss, wie dies
auf den ersten Blick
vielleicht erschei-
nen mag: Denn be-
reits verzerrte histo-
rische
Trainingsdaten kön-
nen dazu führen,

dass gewisse Mitarbeiter-Gruppen
systematisch von der KI benachtei-
ligt werden. 

Kann der Arbeitge-
ber dann seinen eige-
nen Entscheidungs-
prozess nicht mehr
nachvollziehbar rekon-
struieren, gerät er in
rechtlichen Auseinan-
dersetzungen rasch in
erhebliche Beweisnot,
etwa wenn Arbeitneh-
mer eine Diskriminie-
rung geltend machen:
Arbeitnehmer müssen
eine behauptete Diskriminierung
bekanntlich lediglich glaubhaft ma-
chen, der Arbeitgeber muss hinge-
gen beweisen, dass eine solche Dis-
kriminierung nicht vorlag, sondern
die Entscheidung des Arbeitgebers
auf objektiven Gesichtspunkten be-
ruhte. 

Aufgrund der Blackbox-Proble-
matik von KI-Systemen wird dieser

Beweis dem Arbeitgeber zumeist
wohl nicht gelingen. 

Regeln statt Duldung

Ein weiteres, oft aber ignoriertes Ri-
siko lauert im Arbeitsalltag: Die
Nutzung von generativer KI wie
ChatGPT wird in vielen Betrieben
stillschweigend geduldet, aber ar-
beitsrechtlich nicht klar geregelt.
Dabei gehört eine interne KI-Richt-
linie heute zur arbeitsrechtlichen
Grundausstattung. Sie legt verbind-
lich fest, ob und wenn ja, welche
Tools erlaubt sind, welche Daten
niemals eingegeben werden dürfen
und wie die Ergebnisse zu kontrol-
lieren beziehungsweise zu verwen-
den sind. Das schützt nicht nur
Geschäftsgeheimnisse des Arbeit-
gebers und Urheberrechte Dritter,
sondern beugt auch Verletzungen
der DSGVO vor und gibt insbeson-
dere auch der Belegschaft die nöti-
ge Handlungssicherheit.

Verantwortung übernehmen

Letztlich gilt: KI macht Prozesse im
Personalmanagement zweifellos
effizienter, ersetzt aber insbeson-
dere keine klare Governance. Aus
arbeitsrechtlicher Sicht wird der KI-
Einsatz für den Arbeitgeber nur
dann rechtssicher, wenn der Be-

triebsrat vorab sau-
ber eingebunden
bzw. informiert wird,
die Teams geschult
sind und interne
Richtlinien den KI-
Einsatz klar regeln.
Denn so leistungsfä-
hig die neuen Tools,
Systeme und Lösun-
gen auch sein mö-
gen: Über Menschen
entscheiden muss

am Ende weiterhin ein Mensch –
und mit dieser Entscheidung auch
die Verantwortung übernehmen.

Zwischen Effizienzgewinn und Rechtsrisiko
Künstliche Intelligenz. KI kann im Bereich Human Resources einen enormen Effizienzgewinn bringen. 
Arbeitsrechtlich gibt es jedoch mögliche Stolperfallen für Unternehmen.
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Wer KI im Personalmanagement nutzt, sollte Compliance von Anfang an mitdenken. [Brauneis Rechtsanwälte]

‘‘KI macht Prozesse
im Personalmana-
gement zweifellos
effizienter, ersetzt
aber keine klare
Governance.
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